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Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.

Mittwoch , den 22 Dezember IÜÖ9 24. Jahrgang.

3.

5.

Bekanntmachung
Die Herren Stadtverordneten werden auf

Donnerstag , den 23. Dezember l. Js ., ,
nachmittags 4 Uhr , -

in den Bürgerjaal des Rathauses zur Sitzung er
gebenst eingeladen.

Tagesordnung.
1. Einführung und Verpflichtung der am 24.

September l. Js . gewählten Mitglieder
Mf . des Magistrats.
. \ 2. Antrag des Magistrats auf . Bewilligung

„ von 2000 M  für Müllsortierung durch Nor-
standsarbeiter . Ber . Fin .--A.
Desgl . aus Bewilligung von 3000 M für
d-c Anlage einer Obstpflanzung in Schier¬
stein . Ber . Fin .-A.
Verkauf eines städtischen Bauplatzes an
der Viktoriastraße . Ber . Fin .-A.
Vorschläge des Magistrats , betr . die Mu
seumsbaufrage . Ber . Bau .-A.

6. Abänderung des Fluchtlinienplans der
Wegüberführung südlich der Kupfermühle.
Ber . Bau -A.

7. Verrechnung der Witwenpension der
Witwe eines verstorbenen Mitgliedes der
Kurkapelle auf die im Etat vorgesehene

< Pension des Mannes.
8. Neuwahl eines Vorstandsmitgliedes der

kaufmännischen Fortbildungsschule.
9. Antrag des Renrvvereinsauf Gewährung

eines weiteren Darlehens gegen hypotheka¬
rische Sicherheit . Ber . des vereinigten
Bau - und Fin .-A.
Entwurf einer Kurtaxenordnung für die
Stadt Wiesbaden . Ber . Fin .-A.
Neuregelung der Gehälter der Mitglieder
des städtischen Kurorchesters . Ber . d. ver¬
einigten Fin .- u. Org .-A. 19844

Wiesbaden , den 20. Dezember 1909.
Der Vorsitzende

_ der Stadtverordneten -Vcrsammlung.
Bekanntmachung.

Der Gärtner Jakob Emmcrmann hier beab¬
sichtigt auf seinem Grundstück im Distrikt
„Sanktborn ". Bl . 12 Nr . 26. ein Gärtnerwohn¬
haus zu erbauen und hat deshalb die Erteilung
der Ansiedelungs -Genehmigung (§ 1 des Gesetzes
betr . die Gründung neuer Ansiedelungen in der
Provinz Hessen-Nassau , vom 11. Juni 1890, Ge¬
setz-Sammlung Seite 173) beantragt.

Gemäß § 4 des genannten Gesetzes wird die¬
ser Antrag mit dem Bemerken bekannt gemacht,
daß gegen den Antrag von den Eigentümern,
Nuhungs - und Gebrauchsberechtigten und Päch¬
tern der " benachbarten Grundstücke innerhalb
einer Präklusivfrist von zwei Wochen — vom
Tage der erstmaligen Bekanntmachung an ge¬
rechnet — Lei der Königlichen Polizeidirektion
hier , Einspruch erhoben werden kann , wenn der
Eintspruch sich durch Tatsachen begründen läßt,
welche die Annahme rechtfertigen , daß die An¬
siedelung das 'Gemeindeinteresse oder den
Schutz der Nutzungen benachbarter Grundstücke
aus dem Feld - oder Gartenbau , aus der Forst¬
wirtschaft , der Jagd oder der Fischerei gefährden
werde. 19848
. Wiesbaden , den 18. Dezember 1909.

Der Magistrat.

10.

11.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan über die Abänderung

der Rückert- und Wilhelm -Hauff -Straße hat die
Zustimmung der Ortspolizeibethörde erhalten
und wird nunmehr im Rathaus , 1. Obergeschoß,
Zimmer Nr . 38 a, innerhalb der Dienststunden
zu jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß des 8 7 des Fluchtlinien-
Aesehes vom 2. Juli 1878 mit dem Bemerken
hierdurch bekannt gemacht , daß Einwendungen ge¬
gen den Plan innerhalb einer bierwöchigen , am
18. Dezember d. Js . beginnenden und mit dem
üblauf des 18. Januar 1910 endigenden Aus-
fchlußfrist beim Magistrat schriftlich anzubrin-
Zen sind. 19840

Wiesbaden , den 13. Dezember 1909.
Der Magistrat.

jj Bekanntmachung.
: Der Fluchtlinienplan über die Verlegung der

Auerbachstraße u. Verschmälerung der Wolfram-
don-Eschenbach-Straße hat die Zustimmung der
Ortspolizeibehörde erhalten und wird nunmehr
>m Rathaus , 1. Obergeschoß , Zimmer Nr . 38 a,
innerhalb der Dienststunden zu jedermanns Ein-
stcht offen gelegt.

Dies wird gemäß 'des 8 7 des Fluchtlinien-
; Gesetzes vom 2. Juli 1878 mit dem Bemerken

hierdurch bekannt gemacht , daß Einwendungen ge¬
gen den Plan innerhalb einer vierwöchigen , am
„ - Dezember d. Js . beginnenden und mit dem
owlauf des 13. Januar 1910 endigenden Aus-
Mußfrist beim Magistrat schriftlich anzubrin¬
gen smd . 19839

. Wiesbaden , Len 13 . Dezember 1909.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Das Reiten und Fahren auf den nur für Fuß¬

gänger bestimmten Waldpromcnadewegen und de»
"ülichen Gel,flächen der Waldstrahen ist bei
«träfe verboten.

Warnungstafeln mit diesbezüglicher Aufschrift
mache» die für Reiter und Fuhrwerke verbotenen
^kgeflächen kenntlich . Die städt . ZHaldschutzbc-
awien sind angewiesen , jede mißbräuchliche Be-

Utzung dieser Privatanlagen der Stadt Wies.
, " zur Anzeige z» bringen.
Unter Hinweis auf die Vorschriften und Straf.

Stimmungen der Regier .-Wegepolizeiverordnung
b * 7 November 1899 für öffentliche Wege er-

iu bracher atle  Beteiligten , obiges Verbot gestau
iqaE ^ sbaden, den 18. Juni 1909.
18870 ' Der Magistrat.

Polizei -Verordnung
betreffend die Reinhaltung der Straßen

Auszug aus der Straßenpolizei -Verordnung vom
18. Septbr . 1900 bezw. 29.  Mai 1906

§ 5-
Zum Abfahren von Baugrund , Gestein , Lehm,

Kies oder Sand auL tiefgelegenen Stellen und
Bau - pp . Gruben mit von Pferden oder anderen
Zugtieren gezogenen Lastioagen muß von der je¬
weiligen AusschachtNngs - bezw. Verladestelle bis
zur nächst befestigten Straße eine feste, aus
Pflaster , Bohlen oder Eiscnüelag zusammenge-
fügte Fahrbahn , in welche die Rüder der Fuhr¬
werke nicht eiudringeu können , hergestellt und für
die Zeit der Arbeit in dauerhaftem sowie stets
reinlichem Zustande erhalten werden . Diese Fahr¬
bahn ist von den Fuhrwerken ausschließlich zu
benutzen . Vor dem Ausfahre » aus den Gruben
ist der an den Rädern der Fuhrwerke haftende
Baugrund und sonstiger Schmutz gründlich zu
entfernen , um ein Beschmutzen der "benachbarten
Straßen zu verhüten.

Diese •für das Abfahren von Baugrund pp.
maßgebenden Bestimmungen sind in allen Teilen
auch für das Anfahren von Baumaterialien zu
Neubauten zu beobachten.

»eraiuwortllch für die Jnnchaltung dieser
Vorschriften sind der Grundstückseigentümer so¬
wie der Unternehmer der Ausgrabung oder des
Neubaues und hinsichtlich der ordnungsmäßige»
Benutzung der Fahrbahn der Führer des FuhrWerks.

§ 16 .
Die Ladung eines Fuhrwerks mutz seiner

Tragfähigkeit und der Leistungsfähigkeit des Gc-
fpanncs entsprechen . Die Ladung muß derart
verteilt und befestigt sein, daß sie weder ganz
noch teilweise auf der Erde schleift , herabfallen
oder ein Umschlagen des Fuhrwerks verursachenkann.

^ 8 59 .
. -xsebe Verunreinigung der öffentlichen Straßen
>,t verboten . Als Verunreinigung gilt auch das
Ausgießcn , Fließcnlaffcn , Auswerfen und Ab¬
laden von Flüssigkeiten , Schutt , Abgängen jeder
Art sowie das Herabfallen flüssiger oder leicht
oerstreubarer Gegenstände von Wagen und son¬
stigen Transportmitteln . Für jede Verunreini¬
gung ist der Täter verantwortlich und zu ihrer
sofortigen Beseitigung verpflichtet . Nötigenfalls
wird die Reinigung auf seine Kosten Polizeilich
veranlaßt.

8 68.
Wagen , Karren und andere Transportmittel,

die zum Fortschaffen flüssiger und leicht verstreu¬
barer Gegenstände dienen , müssen so einge¬
richtet sein , daß kein Teil der Ladung auf die
-traßc fällt.

Sie müssen zu diesem Zwecke überall dicht
.sein ; sind sie unbedeckt, so muß der Rand die
Ladung so weit überragen , daß dieselbe weder
ganz noch teilweise herabfallcn kann , sie dürfen
daher nur gestrichen voll und nicht gewölbt be¬
laden sein.

Werden Aufstellbretter verwendet , so dürfen
diese bei Karren , deren Ladung aus Schutt , Erde
und dergl . besteht , nicht unter 13 Zentimeter Höhe
und bei solchen, deren Ladung aus Sand , Kies,
Kohlen und Koks besteht, nicht unter 20 Zenti¬
meter Höhe haben ; die Aufstellbretter müssen auf
die Wagenwände fest anschließen.

Die Wände der Schncppkarrcn , welche zur
Beförderung von Erde , Schult , Baumaterialien
oder Kohlen dienen , müssen so beschaffen sein,
diftz die Rückwand mindestens ebenso hoch ist, wie
die beiden Seitenwände des Wagenkastens und
ein Herabfallen der Ladung während der Fahrt
vollständig ausgeschlossen ist. Alle Wagen und
ogenannten Schncppkarren dürfen höchstens bis

zur Berbindungsebene der Stellbrettervbcrkautcn
beladen werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmun¬
gen werden mit der in § 73 der Polizeiverord-
rtung vom 18. Septbr . 1900 angedrohten Strafe
(bis zu 80 Ji,  eventuell 3 Tagen Hafk ) geahndet.

Vorstehende von ' der Königlichen Poftzei-
Direktwn hier ordnungsmäßig festgelegten Be¬
timmungen werden in Erinnerung gebracht mit

dem Bemerken , daß die Außenbeamten des städti-
chen Straßenbauamts angewiesen sind, jede»

Verstoß gegen vorstehende Vorschriften zur An¬
zeige zu bringen , worauf Antrag bei der König¬
lichen Polizei -Direktion auf Bestrafung der
Schuldigen gestellt werden wird . Oeftere Nicht,
beachtung der Bestimmungen durch denselben
Unternehmer kann Ausschluß desselben bei städti¬
schen Vergebungen nach sich ziehen . Auch werden
überladene Fuhrwerke auf städtischen Ablade¬
plätzen nicht zugelassen , selbst wenn der Fuhr-
mann im Besitze einer Abladekarte ist.

Wiesbaden , im September 1909.
19927 Der Magistrat.

Die Karten können aus dem städt . Ärmen-
burcau Rathaus , Zimnier Nr . 13, sowie bei den
Herren:

Kaufmann C. Merh , Wilhelmstr . 16 p.
Drogerie E. Moebus (Inh . Naschold ),

Taunusstr . 28.
Kaufmann I . C. Roth , Wilhelmstr . 34 und
Kaufmann E . Moeckel, Langgasse 24,

gegen Entrichtung von mindestens 2 M für da»
Stück in Empfang genommen werden.

Der Erlös wird auch dieses Jahr vollständig
zu wohltätigen Zwecken Verwendung finden und
dürfen wir deshalb wohl die Hoffnung aus-
sprechen , daß die Beteiligung auch dieses Jahr
eine rege sein wird.

Schließlich wird noch bemerkt , daß mit der
Veröffentlichung der Namen schon mit dem 24.
Dezember cr . begonnen und das Hauptverzeichnis
bereits am 31. Dezember veröffentlicht werden
wird.

Wiesbaden , den 4. Dezember 1909.
19 S351 . Der Magistrat

Armen -Verwaltung : Travers.

Einladung
zur Lösung von Neujahrswunsch -Ablösungs-

kartcn.
Unter Bezugnahme auf die vorjährigen Be¬

kanntmachungen beehren wir uns hiermit zur
öffentlichen Kenntnis zu bringen , daß auch in
diesem Jahre für diejenigen Personen , welche
von den Gratulationen zum neuen Jahre ent¬
bunden sein möchten, Ncujahrswunsch -Ablösungs-
karten seitens der Stadt ausgegeben werden . Wer
eine solche Karte erwirbt , von dem wird ange¬
nommen , daß er auf diese Weise seine Glück¬
wünsche darbringt und ebenso seinerseits auf Be¬
suche oder Kartciizusendungen verzichtet.

Kurz vor Neujahr werden die Namen der Kar¬
teninhaber ohne Angabe der Nummer der ge¬
lösten Karten veröffentlicht und t. Z , durch öffent¬
liche Bekanntmachung eines Verzeichnisses der
Kartennummern mit Beisetzung der bezahlten Be¬
trage , aber ohne Nennung der Namen Rechnung
abgelegt werden.

Bekanntmachnng.
Um Angabe deZ Aufentbalts folgender Personen

welche sich der Fürsorge für hilfsbedürftige Angehörige
entziehen, wird ersucht:

1, des Tagl Jakob Bengel , gcb. am 12. 2.
1853 zu Riede Hadamar . — 2. des Tagl . Johann
Bickert , gcb. am 17. 3. 1866 zu Schlitz. — 3. der
ledigen Dicnstmagd Karoline Bock . gcb. am
11. Dezember 1864 zu Wcilmünstcr . — 4. des
Büffctiers Albert Berger , geb. am25 . Februar 1872
zu Feucrbach . — 8. des Maurergehilfen August
Berghof , gcb. am 23. 10. 1878 zu Wiesbaden —
6. des Schlosscrhilfen Georg Berghof , gcb am
2o. 8. 1871 zu Wiesbaden . — 7. der led. Llntonietta
Brnisma , gcb. am 6. 10. 1886 zu s 'Grafenhage. —
8 des Buchhalters Karl Buch , gcb. am 29 4.
1880 zu Nicderhofheim . — 9. der geschiedenen
Ehefrau Alocrt Eonradi , Lina gcb. Roth , geb.
am 11. 12. 1862 zu Wehen . — 10. des Grund-
gräbcrs Josef Egenotf , geb. am 11, 12. 1873 zu
Oberjosbach . — 11. des Mühlcnbauers Wilhelm
Jahh , gcb. am 9. 1. 1868 zu Obcroffleiden. — 12. des
Tagl . Wilhelm Frohn , geb. „m 7. 8. 1866 zu
Svringcn . — 13. des Tagl . Theobald chetlmeister
gcb. ain 10. 12. 1866 zu Gaualgcsheim . 14 . des
Pflasterers Bernhard Hcndricks , geboren am
4. Juni 1872 zu Labbeck. — 15. des Schreibers
Theod Hofmann geb am 10. 8. 1871 zu Wiesbaden
16. des Taglöhners Albert Kaiser , geboren am
20. April 1866 zu Sömmerda . - - 17. kus
Schlosscrgehilfcn Wilhelm Klees , geboren
am 1. 2.  1878 zu Bessenbacki. — 18. der ledigen
Anna Klein , geb. am 25. 2. 1832 zu Ludwigshafen.
— 19 . des Kutschers Ernst König , gcb. am 30.
9. 1883 zu Wiesbaden . — 20. des Feuerwehr¬
mannes Christian Kraus » geb. am 4. 11. 1877
zu Unterkruppenbach . - - 21. des Reisenden Bruno
Leitzner . geb. am 23. 11. 1866 zu Rauße — 22.
des Tagl . Friedrich Kiefer , geb. am 5. 7. 1872 zu
Auringen . — 23. des Taxezierergehilfen Wilhelm
Mahbach , geboren am 27. 3 1874 zu Wiesbaden.
— 24 . des Bäckergehilfen Louis Martenroth , gcb.
am 15. April 1874 zu Mecrenberg . — 25. des
Taglöhners Wilhelm Möüer , geboren am 25. 10.
1870 zu Wiesbaden . — 26 . des Taglöhners Na
banns Nauveimer , gcb. am 28. 8. 1874 zu Winkel.
— '27. des Taglöhners Georg Ott , geboren am.
27. 5. 1879 zu Ems . — 28. des Tapcz crcrs Karl
Rehm , geb, am 8. II . 1867 zu Wiesbaden. —
29. des Kaminbaucrs Wilhel «n Reichardt , gcb.
am 26. 7. 1853 zu Aschersleben. — 30. des Tapc-
zicrcrgchilfen Otto Meißner , gcb. am 3. März 1885
zu Altenau . — 31 . des Schneiders Ludwig
Schäfer , geb. anr 14. 7. 1868 zu Mosbach. —
32. der ledigen Hedwig Schamnburg . gcb am
19. 11. 1881 zu Magdeburg. - 33. des Installateurs
Heinrich Schmiedcr , geb. am 17. 3. 1872 zu
Krotziugen. — 34. der Icd. Maria Schmidt » geb. am
lo . 2. 1886 zu Heiler . — 35. des Kaufm . Herrn.
Schnabel , geb. am 27. Avril 1882 zu Wetzlar. —
36. der ledigen Dienstmagd Karoline Schäffler,
gcb am 20. 3. 1879 zu Weilinünster . — 37. des
Kutschers Max Schörrbanm , geb am 29. 5. 1877
zu Obcrdolleiidorf . — 33. der Ehefrau des Taglöhners
Johann Stählt » Maria , gcb. Krastel , gcb. am
31. 1. 1882 zu Tübingen. — 39. des Ncisendcn Mndolf
Stencr , gcb. am 1. 3. . 1873 zu Olmütz. — 40. des
Tagl . Wilhelm Urban , gcb. am 3. 12. 1872 zu
Würges , — 41* des Taglöhners Christ . Vogel,
geboren am 9. September 1868 zu Weinberg .' —
42. des Taglöhners Friedrich Volkmar , geb. anr
17. März 1871 zu Staßfurt , — 43 des Tünchers
Philipp Wiesenborn , geb. am 19,1 . 1877 zu Mainz.
— 44 der ledigen Johanna Zimmermann , geb
am 20 . 5, 188b zu Wiesbaden , — 45 der Ehefrau
des Fuhrmanns Jakob Zinser Emilie geborene
Wagenvach , gcb. am 9, Dez. 1872 zu Wiesbaden.

Wiesbaden , den 15, Dezember 1909. (19843
Der Magistrat . Armcnvcrwaltung.

Bekanntmachung.
Der Glasreiniger Heinrich Knhmann , geboren

am 16. Juni 1875 zu Biebrich , zuletzt Walram-
straße Nr , 21 wohnhaft , entzieht sich der Für-
jorge für seine Familie , sodaß dieselbe aus
ösfenblichen Mitteln unterstützt werden muß

Wir ersuchen um Mitteilung seines
Aufenthalts.

Wiesbaden , 18. Dezember 1909.
19845 Der Magistrat . - Armeii -Berwaltung,

Bekanntmachung
betr , Verabreichung wurmen Frühstücks an arme

Schulkinder,
Die hier im Winter eingeführte Verabreichung

warme » Frühstücks an arme Schulkinder er¬
freute sich seither der Zustimmung und werktä¬
tigen Unterstützung weiter Kreise der hiesigen
Burgerichaft . Wir hoffe» üaher , daß sie uns
auch in d,e,em Winter d-e Mittel zujließen läßt.

um den armen Kindern , welche zu Hause mor¬
gens . ehe sie zur Schule gehen , nur 'ein  Stück
trockenes Brot , ja mitunter nicht einmal dieses
erhalten , in der Schule einen Teller Hafergrütz-
suppe und Brot geben lassen zu können.

Im vorigen Jahre konnten durchschnitrlich
662 von den Herren Rektoren ausgesuchte Kin-
ver während der kältesten Zeit des Winters ge¬
speist werden . Die Zahl der ausgegebenen Por-
kionen betrug 46 992.

Wer einmal gesehen hat , wie die warme
Suppe den armen Kindern schmeckt, und von den
Aerzten und Lehrern gehört hat , weich günstiger
Erfolg für Körper und Geist erzielt wird , ist ge¬
wiß gerne bereit , ein kleines Opfer für den gu.
ten Zweck zu bringen.

Gaben , über welche öffentlich quittiert wer¬
den wird , nehmen entgegen die Mitglieder der
Armendeputation , und zwar die Herren:

Stadtrat Rentner Kimmei , Kaiser Friedrich-
Ring 67 ; Stadtverordneter Uhrmacher Baumbach,
Michelsberg 2, Stadtverordneter Postsekretär
Buschmann , Bismarckring 38, Stadtverordneter
Sanitätsrat Dr . med. Euntz , Rheinstr . 88, Stadt,
verordneter Schuhmachermeister Eul , Bismarck¬
ring 81 ; Bezirksvorsteher Rentner Zingel , Gö.
thestraße 17 ; Bezirksvorsteher Tapezierer Hein¬
rich Meyer , Bleichstraße 12. 1; Bezirksvorsteher
Rentner Brenner , Rhcinstraße 88 ; Bezirksvor¬
steher Rentner Kadesch, Querfeldstraße 3 ; Be¬
zirksvorsteher Lehrer Hartmann , Scharnhorst-
straße 17 ; Bezirksvorsteher Kaufmann Flößner.
Wellritzstraße 6 ; Bezirksvorfteher Architekt Burk.
Knausstratze 2 ; Bezirksvorsteher Kaufmann Ge¬
org Stritter , Kirchgasse 88 ; Bezirksvorsteher
Kaufmann Moeckel, Langgasse 24 ; Bezirksvor.
sicher Schuhmachermeister Rumpf , Saalgasse 18;
Bezirksvorsteher Hotelbesitzer Ludwig Walther,
Langgasse 43 ; Bezirksvorfteher Apotheker Voll¬
mer , Hainerweg 10. sowie das städtische Armen¬
bureau , Rathaus , Zimmer Nr . 11.

Ferner haben sich zur Entgegennahme von
Gaben gütigst bereit erklärt : Herr Hoflieferant
August Engel , Hauptgeschäft Taunusstr . 12/14,
Zweiggeschäfte Wilhelmstraße 2 und Reugasse 2,
Herr Hoflieferant Emil Hees , Gr . Burgstr . 16,
Herr Stadtverordneter Kaufmann A. Mollath,
Michelsberg 14. Herr Emil Schenck, Papierhand¬
lung , Langgasse 33.

Wiesbaden . 22.  Oktober 1909.
Namens der städtischen Armendeputation:

19788_Travers , Beigeordneter.
Bekanntmachung.

Die auf der Kehrichtverbrennungsanstalt an
der Mainzerlandstraße (bei der Gasfabrik)
lagernde schwarze gesiebte Kehrichtasche (0 bis
10 Millimeter Korngröße ) wird bis auf weiteres
kostenlos abgegeben.

Abfuhrzeit von 6—12 Uhr vormittags und
von 1—6 Uhr nachmittags.
19298 Städtisches Maschinenbauamt.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Win'

tcrmonatc — Oktober bis einschließlich März — um
10 Uhr vormittags.
19931 Städt . Akzise -Amt.

Bekanntmachung
betr . Kellervcrpachtung.

Die . östliche , nach der Delaspeestraße zu be- !
legene Hälfte des südlichen Teiles des Markt¬
kellers mit einer Grundfläche von etwa 19X8 >
Meter bei einer mittleren Höhe von 3,29 Meter
soll im ganzen oder geteilt auf mehrere Jahre.
als Lagerkeller verpachtet werden . Wegen Be. i
sichtigung des Kellers sowie näherer Auskunft :
wolle man sich an den Marktmeister während der '
Wochenmarktsiundcn wenden.

Wiesbaden , den 21. Oktober 1909. i j
19931 . Städtisches Akziseamt.

Oeffentliche Bekanntmachung.
Wareichausstcuerverantagiung für das Steuerjahr

1910. '
Auf Grund des § 9 des Gesetzes, betr . die

arenhaussteuer vom 18. Juli 1900 (Gesetz-
samml . S . 294 ) wird hiermit jeder bereits zur
Warcnhaussteuer veranlagte Steuerpflichtige in
den: Regierungsbezirk Wiesbaden aufgefordert,
die Steuererklärung über den steuerpflichtigen
Jahresumsatz nach dem borgeschrieben -en Formu¬
lar in der Zeit vom 25. Januar bis einschließlich
10. Februar k. I . dem Unterzeichneten schriftlich
oder zu Protokoll unter der Versicherung anzu¬
geben , daß die Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht sind. Die oben bezeichneten
Steuerpflichtigen sind zur Abgabe der Steuer¬
erklärung verpflichtet , auch wenn ihnen eine be-
!owdere Aufforderung oder ein Formular nicht
Augegangen ist. Auf Verlangen werden die vor-
gefchriebenen Formulare , denen zugleich die
maßgebenden Bestimmungen beigefügt sind, von
heute ab in dem Amtslokal des Unterzeichneten
»wie des Vorsitzenden jedes Steuerausschusses

der Gewerbesteuerklasse IV kostenlos verabfolgt.
Die Einsendung schriftlicher Erklärungen

durch die Post ist zulässig , geschieht aber auf Ge¬
fahr des Absenders und deshalb zweckmäßig mit.
telst Einschreibebriefes.

Mündliche Erklävungen werden bon dem Un¬
terzeichneten im Dicnstgrbäude , Friedrichstr . 32
Zimmer 15. zwischen 10 und 12 Uhr vormittags,
Zu Protokoll entgegengenommen.

Die Versäumung der obigen Frist hat aemäß
11 des Gesetzes , betr . die Warenhaus ^ u/r den

ertust  der ge,etzl,chen Rechtsmittel qeqen die
Einschätzung für das Steucrjahr zur Folge.

wissentlich unrichtige oder unvollstanldiqe An-
gaben oder wissentliche Verschweigung von
leuerpflichtigem Ümiatz in der Steuccerkläruna

sind mit Strafe bedroht . larung
^ Der Vorsitzende

des « teucrausschusses der Gewerbesteuerklasse I
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